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8.1  Arbeitshilfen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Übersicht: Ansprechpartner im Vorstand und bei den Ämtern und Institutionen 

➢ Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger (Jugendamt/Landesjugendamt) zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß SGB VIII §8a Abs. 4, §8b Abs. 2, §45 Abs. 2, Satz 

2 Nr. 3, §72a Abs. 2+4 

Gibt es eine Vereinbarung? Ja  Nein  

Wo ist sie zu finden?_Ordner im Büroschrank im Bauwagen______________________ 

➢ Ansprechpartner im Vorstand der Arpker Waldzwerge - Kinderschutzbeauftragter: 

Ansprechpersonen sind in erster Linie diejenigen Vorstandsmitglieder, die aktuell als 
Ansprechpartner für das Personal zuständig sind (Amt). Vorfälle werden grundsätzlich vom 
gesamten Vorstand bearbeitet und liegen bzgl. der Verantwortung nicht ausschließlich bei 
den Ansprechpartnern für das Personal. 

➢ Insoweit erfahrene Fachkraft §8a: 

Name:_Frau Selant, Marktstr. 24, 31275 Lehrte____Telefon:_05132-52 404_________ 

Name:_Fr. Armbrust, Am Schnittgraben 15, Kita Imm.-Arpke__Telefon:_05132-25 25__ 

Name:___________________________________Telefon:________________________ 

Name: Kinderladen-Initiative Hannover_________Telefon: 0511-87 45 87-0__________ 

➢ Ansprechpartner bei der Fachaufsicht / Betriebserlaubniserteilende Behörde: 

Behörde: Niedersächsisches Kultusministerium, Referat 52, Landesjugendamt,_______ 

FB  II Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Marienstraße 34-36, __ 

30171 Hannover_________________________________________________ 

Name: Frau Alexandra Choroba,______ 

<alexandra.choroba@mk.niedersachsen.de>   Telefon:_0511-120-76 01______ 

➢ Ansprechpartner im Jugendamt der Stadt Lehrte, Gartenstraße 5, 31275 Lehrte_______ 

Name: Herr Markus Lechelt (Leitung Sachgebiet Kinderbetreuung)__________________ 

<markus.lechelt@lehrte.de>__________Telefon: 05132-86282-19____________ 

Name: Frau Susanne Hägele (Fachberatung und päd. Fachaufsicht Kindertagesstätten)_ 

<susanne.haegele@lehrte.de>________Telefon: 05132-86282-22____________ 
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➢ Ansprechpartner bei der Kinderladen-Initiative Hannover 

Name: Beratungsstelle  ____ Mail: info@kila-ini.de_____________Telefon: 0511-87 45 87-0__ 

Name: Frauke Klindt-Krause Mail: frauke.klindt-krause@kila-ini.de_Telefon: 0511-87 45 87-35_ 

Name: Manuela Hähn (Leitung)_Mail: manuela.haehn@kila-ini.de_Telefon: 0511-87 45 87-38_ 

➢ Weitere externe Institutionen, die beratend unterstützen können: 

Name: Region Hannover - VALEO - Fachberatung bei sexualisierter Gewalt an Kindern u. 

Jugendlichen__ 

Mail: valeo@region-hannover.de_____________Telefon: 0511-616-22 160_____ 

Name: Region Hannover - Fachberatung zum Schutz von Kindern u. 

Jugendlichen______ - Kontakt für Fachkräfte_______ _____________Telefon: 0511-2707 

85 22_____ 

Name: Familien- und Erziehungsberatung - z.B. Burgdorf__________________________ 

Mail: FEB.burgdorf@region-hannover.de_______Telefon: 0511-616-21 590_____ 

Name: Kinderschutzzentrum Hannover - Beratung und Hilfen bei Gewalt gegen Kinder__ 

Mail: info@ksz-hannover.de_________________Telefon: 0511-37 43 478______ 

Nummer gegen Kummer  -  Kinder- und Jugendtelefon (bei Sorgen in der Familie, 

Schule, Freunde, Partner): 116 111 

Name: violetta - Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen/ 

Beratungsstelle Anstoß - Hilfe für Jungen 

Mail: info@violetta-hannover.de____________Telefon: 0511-85 55 54________ 

Name: mannigfaltig e.V. - Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit in Hannover_______ 

Mail: info@mannigfaltig.de________________Telefon: 0511-458 21 62_______ 

Name: heckenrose Peine - Kontakt- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt______ 

Mail: heckenrose.peine@web.de____________Telefon: 05171-155 86________ 
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Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
(aus: „Rahmenvereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. §8a SGB VIII sowie zur Sicherstellung 

des Tätigkeitsausschlusses einschlägig vorbestrafter Personen gem. §72a SGB VIII“, 2014) 

Die nachfolgend aufgeführten Anhaltspunkte sind keine abschließende Auflistung, sie erfassen 

nicht alle denkbaren Gefährdungssituationen. 

Äußere Erscheinung des Kindes 

➢ Massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen (z.B. Blutergüsse, Striemen, Narben, 

Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache 

➢ Häufige Krankenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen 

➢ Mangelnde medizinische Versorgung (z.B. unversorgte Wunden und Krankheiten) 

➢ Erkennbare Unterernährung, starkes Übergewicht 

➢ Erkennbarer Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung) 

➢ Fehlen jeder Körperhygiene (z.B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes, 

faulende Zähne) 

➢ Mehrfach völlig witterungsunangemessene, völlig verschmutzte oder nicht passende 

Bekleidung 

Verhalten des Kindes 

➢ Wiederholte oder schwere gewalttätige und/oder sexuelle Übergriffe gegen andere 

Personen 

➢ Kind/Jugendlicher wirkt berauscht und/oder benommen bzw. im Steuern seiner 

Handlungen unkoordiniert ( Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten) 

➢ Wiederholtes, apathisches oder stark verängstigtes Verhalten des Kindes 

➢ Äußerungen des Kindes/Jugendlichen, die auf Misshandlung, sexuellen Missbrauch oder 

Vernachlässigung hinweisen 

➢ Kind/Jugendlicher hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne 

Erziehungsperson in der Öffentlichkeit auf z.B. nachts allein auf dem Spielplatz) 

➢ Kind/Jugendlicher hält sich an jugendgefährdenden Orten auf (z.B. Stricherszene, Lokale 

aus der Prostitutionsszene, Spielhalle, Nachtclub) 

➢ Offensichtlich schulpflichtige Kinder bleiben ständig oder häufig der Schule fern 

➢ Kind/Jugendlicher begeht häufig Straftaten  
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Verhalten der Erziehungspersonen in der häuslichen Gemeinschaft 

➢ Wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen 

➢ Nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung 

➢ Massive oder körperliche Gewalt gegenüber dem Kind (z.B. Schütteln, Schlagen, 

Einsperren) 

➢ Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu gewaltverherrlichenden oder 

pornografischen Medien 

➢ Gewährung von unberechtigtem Zugang zu Waffen 

➢ Verweigerung der Krankheitsbehandlung oder der Förderung von  Kindern/Jugendlichen 

➢ Verweigerung der Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Behinderung 

Familiäre Situation 

➢ Wiederholter unbekannter Aufenthaltsort der Familie 

➢ Drohende oder tatsächliche Obdachlosigkeit (Familie bzw. Kind lebt auf der Straße) 

➢ Kleinkind wird häufig oder über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder in Obhut 

offenkundig ungeeigneter Personen gelassen 

➢ Kind wird zur Begehung von Straftaten oder sonstigen verwerflichen Taten eingesetzt 

(z.B. Diebstahl, Bettelei) 

Persönliche Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

➢ Stark verwirrtes Erscheinungsbild (führt Selbstgespräche, reagiert nicht auf Ansprache) 

➢ Häufig berauschte und/oder benommene bzw. eingeschränkt steuerungsfähige 

Erscheinung, die auf massiven, verfestigten Drogen-, Alkohol bzw. 

Medikamentenmissbrauch hindeutet 

➢ Psychische Krankheit besonderen Ausmaßes 

Wohnsituation 

➢ Wohnung ist stark vermüllt, völlig verdreckt oder weist Spuren äußerer 

Gewaltanwendung auf (z.B. stark beschädigte Türen) 

➢ Nichtbeseitigung von erheblichen Gefahren im Haushalt (z.B. durch defekte Stromkabel 

oder Steckdosen, Herumliegen von Spritzbesteck) 

➢ Das Fehlen von eigenem Schlafplatz bzw. von jeglichem Spielzeug des Kindes 
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Überblick über Täterstrategien 
(aus: „Leitfaden zur Umsetzung des Bundes-Kinderschutz-Gesetzes in Elterninitiativen, Kinderläden und 

selbstorganisierter Kinderbetreuung“, BAGE (Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e. V.), 2015.) 

Täter_innen können sowohl Männer als auch Frauen sein. Die Strategien sind zum großen Teil 

identisch: 

• Potentielle Täter_innen versuchen gezielt, mit potentiellen Opfern in Kontakt zu 

kommen, und wählen ihr Berufsfeld bzw. Wirkungsfeld (z.B. ehrenamtliche Arbeit im 

Sportverein, Hausmeister in einer Schule) bewusst. 

• Täter_innen machen sich die Struktur einer Institution zunutze. Beliebt sind 

Einrichtungen, 

o Die sich stark von anderen Einrichtungen abgrenzen und ein geschlossenes 

System bilden. 

o Die hauptsächlich um ihren guten Ruf besorgt sind. 

o In denen starke persönliche Abhängigkeiten aufgrund autoritärer 

Leitungsstrukturen bestehen bzw. Entscheidungen im Interesse der Sicherung 

von Macht getroffen werden. 

o Mit diffusen Strukturen, in denen es keine klaren Zuständigkeiten gibt und sich 

berufliche und persönliche Kontakte vermischen (Aufdeckung wird verhindert). 

• Konzeptionsmerkmale wie unzureichende Förderung der Autonomie der Kinder, 

traditionelle Rollenbilder, tabuisierende Sexualerziehung bzw. eine Sexualerziehung, die 

Grenzen zwischen Generationen nicht genügend achtet, bereiten potentiellen 

Täter_innen den Weg. 

• Eine nicht zu unterschätzende Täterstrategie ist das „Vernebeln der Wahrnehmung“ der 

Umwelt. 

o Täter_innen machen sich oft den Vertrauensvorschuss zunutze, den sie aufgrund 

ihrer Autorität (z.B. Kitaleitung, Fachkraft mit Sachverstand) haben. 

o Sie manipulieren mit vermeintlicher Fachkompetenz Mütter und Väter, Kollegen 

und Kolleginnen. Hier setzen sie auch ihre Kenntnis der Strukturen ein. 

Täter_innen spielen manchmal eine bestimmte Rolle (z.B. Berufsjugendlicher, 

„Schluffi“). Durch diese Rolle werden sie als harmlos eingeschätzt und haben 

eine gewisse Narrenfreiheit. Oft vertrauen sie anderen „besonderes Wissen“ mit 

der Auflage an, Stillschweigen zu bewahren. So schaffen sie sich Verbündete. 

• Manipulation findet auch durch ihren gefälligen Umgang mit dem Umfeld/den 

Bezugspersonen des Kindes statt (Komplimente, Unterstützung …). 
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• Sie suchen gezielt nach verletzlichen bzw. sehr bedürftigen Kindern, sammeln 

Informationen, testen ihre Widerstandsfähigkeit und wählen so ihr Opfer aus. 

• Ihre Strategien im Umgang mit den Kindern sind, sie in Abhängigkeit zu bringen und 

Schuldgefühle zu wecken. Sexuelle Grenzüberschreitungen finden in alltäglichen 

Situationen statt und werden als „normal“ vermittelt. Sie schaffen Gelegenheiten, um 

mit den Kindern regelmäßig allein zu sein. Geheimhaltung erreichen sie durch 

Einforderung eines Sprechverbotes unter Androhung von Gewalt bzw. Erpressung. 

• Manipulation kommt nicht zuletzt dann zum Einsatz, wenn Anschuldigungen und 

Verdächtigungen gegenüber Täter_innen ausgesprochen werden. Sie beherrschen es, 

die Verantwortung umzukehren und Situationen so darzustellen, dass andere 

verdächtigt werden. 
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8.2   Vertiefende Unterlagen 

 

Stufen der Partizipation nach Wright et al. (2007) 

 

Nach Wright, M.T. / Block, M. / Unger, H. v. (2007): Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung: Ein 

Modell zur Beurteilung von Beteiligung. 

1. Fremdbestimmung/Instrumentalisierung:    Kinder werden dazu angehalten, Dinge zu tun, 

die sie nicht verstehen und die andere bestimmt haben, z.B. 

Plakate auf einer Demo tragen. 

 Zum Teil eine Form von Manipulation, Ausnutzung oder 

Unterdrückung. 

2. Anweisung/Dekoration: Kinder und Jugendliche wirken auf einer Veranstaltung mit, ohne 

genau zu wissen, warum sie dies tun oder worum es eigentlich 

geht, z.B. Auftritt auf einer Erwachsenenveranstaltung. 

3. Alibi-Teilnahme: Kinder und Jugendliche nehmen nur scheinbar stimmberechtigt 

an Sitzungen, Konferenzen,  Kinderparlamenten teil - dies 

allerdings freiwillig. 

 Die Kinder werden nur z.T. informiert und ohne wirkliche 

Entscheidungsgewalt. 

4. Teilhabe/zugewiesen, aber informiert: Über die bloße Teilnahme hinaus können und 

dürfen die Kinder ein gewisses sporadisches Engagement der 

Beteiligung zeigen. 
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5. Anhörung: Ein Projekt ist von Erwachsenen vorbereitet, die Kinder und 

Jugendlichen sind jedoch gut informiert, verstehen, worum es 

geht, z.B. Schulprojekte. 

 Kinder und Jugendliche werden von den Entscheidungsträgern 

angehört. 

6. Mitwirkung/Einbeziehung:  Bei der konkreten Planung und Realisation einer Maßnahme 

werden Kinder und Jugendliche angehört oder befragt, haben 

jedoch keine direkte Entscheidungskraft (nur eine indirekte 

Einflussnahme durch Beratung). 

7. Mitbestimmung: Die Idee eines Projektes kommt von Erwachsenen. Alle 

Entscheidungen werden jedoch gemeinsam und demokratisch 

mit den Kindern und Jugendlichen getroffen. Hierbei lernen die 

Kinder in hohem Maße auch Mitverantwortung. 

8. Selbstbestimmung: Ein Projekt wird von Kindern und Jugendlichen selbst initiiert. Die 

Erwachsenen stehen aber unterstützend und fördernd zur Seite. 

Die Entscheidungen treffen die Kinder und Jugendliche selbst. 

Erwachsene werden ggf. beteiligt und tragen die Entscheidungen 

mit. 

9. Selbstverwaltung: Selbstorganisiert, völlige Entscheidungsfreiheit, Handeln aus 

eigener Motivation, Erwachsene werden nur informiert (z.B. 

Jugendverband). 
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Unser Bild vom Kind  

Wir sehen das Kind als ein bewegungsfrohes, neugieriges, kreatives und lernfähiges Wesen, 

welches unsere Begleitung und Unterstützung zum „Selbst-tun“ (Montessori Ansatz) braucht.  

Kinder wollen und können frühzeitig lernen, selbstständig zu handeln – man muss ihnen nur die 

Möglichkeit dazu geben. Uns ist es deshalb wichtig, den Kindern in unserer Einrichtung einen 

geschützten Freiraum zu bieten, in welchem sie sich in ihrer Persönlichkeit entfalten können.   

Wir sehen jedes Kind als ein Individuum an, welches Anspruch auf Bedürfnisbefriedigung hat und 

emotionale Sicherheit benötigt, um sich die Welt anzueignen.  

  

Unser Umgangsstil mit den Kindern 

Wir Erzieherinnen sind uns bewusst, dass wir Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder 

tragen.  

Unter Berücksichtigung der besonderen Abhängigkeit zu erwachsenen Bezugspersonen müssen 

Kinder als eigenständige Persönlichkeiten ernst genommen werden.  

Deshalb sind wir darum bemüht:  

• die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und ihnen gerecht zu werden.  

• emotionale Abhängigkeiten nicht auszunutzen.  

• den Kindern eine zuverlässige, ehrliche und authentische Bezugsperson zu sein.  

• eigenes Verhalten und Grenzsetzungen durch Erklärungen durchschaubarer zu machen.   

• weder körperliche noch psychische Gewalt auszuüben.  

• unser Verhalten von den Kindern hinterfragen zu lassen.  

• alle Kinder unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität oder 

Religionszugehörigkeit gleichberechtigt zu behandeln.   
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8.3  Vorlagen 

• Beantragung eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 

• Selbstauskunft nach §72a SGB VIII 
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8.4  Auszüge aus den Gesetzestexten 
(Quelle: „Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz“ - https://www.gesetze-im-internet.de, Stand Februar 2020) 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -  

(Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) 

§ 7   SGB VIII - Begriffsbestimmungen 

 (1)  Im Sinne dieses Buches ist  

1.  Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes bestimmen, 

2.  Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, 

3.  junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist, 

4.  junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist, 

5.  Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 

6.  Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über 18 Jahre, 

soweit sie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur 

vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge 

wahrnimmt. 

(2)  Kind im Sinne des § 1 Absatz 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist. 

(3)  Werktage im Sinne der §§ 42a bis 42c sind die Wochentage Montag bis Freitag; ausgenommen sind 

gesetzliche Feiertage. 

(4)  Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind beziehen, gelten nur für 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 

§8  und  §§8a/b   SGB VIII - Beteiligung, Schutzauftrag, fachliche Beratung 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte 

im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht 

hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und 

Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist 
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und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt 

würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt. 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1)  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in 

die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 

erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen 

Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von 

Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2)  Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 

anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 

Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder 

den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3)  Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 

der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme 

durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken 

die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt 

die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4 ) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1.  deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2.  bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird 

sowie 

3.  die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 

insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 

der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 

sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht 

anders abgewendet werden kann. 

(5)  Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen 

örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches 
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zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die 

Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

(1)  Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der 

Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2)  Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 

Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 

gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 

Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien  

1.   zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2.  zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in 

der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 

 

 

§§ 61-65   SGB VIII - Datenschutz 

§ 61 Anwendungsbereich 

(1)  Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Verarbeitung in der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten 

Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten für alle 

Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch 

wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige 

Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 

entsprechend. 

(2)  Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeit des Jugendamts als 

Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 

(3)  Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist 

sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung in 

entsprechender Weise gewährleistet ist. 

§ 62 Datenerhebung 

(1)  Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 

erforderlich ist. 

(2)  Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Sie ist über die Rechtsgrundlage der 

Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Verarbeitung aufzuklären, soweit diese nicht 

offenkundig sind. 
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(3)  Ohne Mitwirkung der betroffenen Person dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  

1.  eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 

2.  ihre Erhebung bei der betroffenen Person nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art 

nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  

a)  die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch 

oder 

b)  die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten 

Buches oder 

c)  die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 

d)  die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 

3.  die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 

beeinträchtigt werden oder 

4.  die Erhebung bei der betroffenen Person den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 

(4)  Ist die betroffene Person nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so 

dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der 

Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer 

Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 entsprechend. 

§ 63 Datenspeicherung 

(1)  Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 

erforderlich ist. 

(2)  Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden 

sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren 

Sachzusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Absatz 2 und 

Daten, die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben worden sind, dürfen nur 

zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 

 § 64 Datenübermittlung und -nutzung 

(1)  Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden 

sind. 

(2)  Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von 

Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt 

wird. 

(2a)  Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die nicht dem Verantwortlichen angehört, sind die 

Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 
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(3)  Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des § 

80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 

(1)  Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke 

persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben 

oder übermittelt werden  

1.  mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2.  dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die 

Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden 

könnte, oder 

3.  dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines 

Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung 

verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und 

die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4.  an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a 

hinzugezogen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 

5.  unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 4 des Strafgesetzbuchs 

genannten Personen dazu befugt wäre. 

Der Empfänger darf die Sozialdaten nur zu dem Zweck weitergeben oder übermitteln, zu dem er sie 

befugt erhalten hat. 

(2)  § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach 

Absatz 1 besteht. 

 

 

 

§ 72 und §72a   SGB VIII - Mitarbeiter, Fortbildung, Tätigkeitsausschluss 

§ 72 Mitarbeiter, Fortbildung 

(1)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den Jugendämtern und Landesjugendämtern 

hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer 

Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben 

(Fachkräfte) oder auf Grund besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die 

Aufgabe zu erfüllen. Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur 

Fachkräfte oder Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte 

verschiedener Fachrichtungen sollen zusammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert. 
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(2)  Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel nur 

Fachkräften übertragen werden. 

(3)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des 

Jugendamts und des Landesjugendamts sicherzustellen. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

(1)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 

und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat 

nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 

232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen 

sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen 

Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

(2)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 

rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 

(3)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine 

neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 

verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder 

Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 

Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in 

Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen 

mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 

wahrgenommen werden dürfen. 

(4)  Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung 

keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 

rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren 

Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten 

Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und 

Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen 

werden dürfen. 

(5)  Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 

eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das 

Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Führungszeugnis 

betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die 

Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, 

verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der 

Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff 

Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme 
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keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die 

Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

 

§ 78   SGB VIII - Arbeitsgemeinschaften 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in 

denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter 

Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, dass die 

geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen. 
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